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Sachverhait und Anträge 

Das europäische Patent 0 002 073 wurde am S. Februar 1984 
auf die am 7. August 1978 angemeluete urid am 30. Mai 1979 
verffent1ichte europáische Patentaruneldung Nr. 
78 200 133.3 auf Anweisung der Beschwerciekammer 3.2.1 gemáL 
Entscheidung T 10/81 von 15. April 1983, mit der diese ale 
ZurUckweisungsentscheidung der PrUfungsabteilung vom 
27. Januar 1981 aufgehoben hatte, mit sieben Patentan-
sprUchen erteilt. 

Ein gegen aas Patent von aer Firma %ABC0 %estinghouse 
Fahrzeugbremsen GmbH eingelegter Einspruch wurae von der 
Einspruchsabteilung mit Entscheidung von. 27. Márz 1986 
zurückgewiesen. 

Gegen ctiese Entscheiaung legte die Einsprechenae (Beschwer-
defUhrerin) am 7. Mai 1986 Beschwerae em. Gleichzeitig 
wurde die Beschwerdebegrnaung eingereicht una ale 

BeschwerdegebUhr bezahit. Die BeschwerdefUhrerin beantragt 

aie Auihebung cier angefochtenen Entscheidung una den 
Widerruf des Patents. 

Die Patentinhaberin (Beschwerciegegnerin) wiaersprach in 

ihrem Schriftsatz von 25. September 1986 und 

30. September 1987 den Vorbringen aer BeschwerciefCthrerin 

und beantragte, aie Beschwerde zurUckzuweisen und cias 

Patent aufrechtzuerhalten. 
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In der mUndlichefl Verhandlung vow 10. November 1987 hielten 
aie Beteiligten ibre bisherigen Antr&ge aufrecht. Hilf s-
weise beantragte die Beschwerdegegnerin, das Patent tinter 
Ersatz des erteilten Anspruchs 1 durch einen in aer 
mUndlichen Verhandlung Uberreichten Anspruch 1 una unter 
Einfügung eines ebenfalls iiberreichten Beschreibungsteils 
nach Spalte 1, Zeile 57 der Patentschrift aufrechtzu-
erhalten. 

Der gemàL Hauptantrag geltenae erteilte Anspruch 1 hat 
folgenaen 'Jort1aut: 

Schalteinrichtung ftir mit einer B1.ockierschutzeinrichtung 
versehenes Nutzfahrzeug, mit einer Triebachee una einer 
unmittelbar hinter ihr angeorclneten Nachlautachse, wobei 
aie Bremewirkung an Trieb- una Nachlaufachse in Abhängig- 
keit von den Signalen von der Triebachse zugeoraneten 
Sensoren geregelt wira, dadurch gekennzeichnet, dab Qie 
Nachlaufachse eine Liftachee ist, daI ferner die beiaen 
Rider (5, 6) cler Triebachse (3) mit je einem Sensor (7, 8) 
versehen sind una aab aurch aas jeweils sensierte Achserirac 
(5 bzw. 6) die seitenweise Begelung des Bremsarucks aes 
entsprechenaen, in gleicher Spur laufenaen Raaes aes Lift-
achse (15 bzw. 16) Uber ein gezneinsaines Drucksteuerventil 
(19 bzw. 20) bestinunt jet una aaL Mittel (25, 26; 32, 33; 
35) verwenast sind, aurch cue die Bremswirkung auf cue 
Räaer (15, 16) aer Liftachse (4) gegerfüber aer Bremswirkung 
auf aie Bader (5, b) deE Thiebachee (3) reauziert 1st. 

Der Anspruch 1 genfáL. Hilfsantrag lautet: 

1. Schalteinrichtung für mit einer Blockierschutzein-
richtung versehenes Nutzfahrzeug, mit einer Triebachse uncu 
einer unmittelbar hinter ihr angeoraneten Nachlautachse, 
wobei die Bremewirkung an Trieb- una Nachlaufachse in 
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Abhängigkeit von den Signalen von Qer Triebachse zugeord-
neten Sensoren geregeit wird, uadurch gekennzeichnet, aab 

die Nachlaufachse eine Liftachse ist, aab ferner aie beicten 
Räder (5, 6) der Triebachse (3) mit je einem Sensor (7, 8) 
versehen sind und aab durch das jeweils sensierte Achsenrad 
(5 bzw. 6) aie seitenweise Regelung des Bremsarucks aes 
entsprechenden, in gleicher Spur laufenaen Ractes des Lift-
achse (15 bzw. 16) Uber ein gemeinsames Drucksteuerventil 

(19 bzw. 20) bestimmt ist und dab Mittel (25, 26; 32, 33; 
35) verwenaet sind, durch aie die Bremswirkung aut die 
Rder (15, 16). der Liftachse (4) gegenUber der Bremswirkung 

auf die Räder (5, 6) aer Triebachse (3) aerart reauziert 
1st, dab einerseits die Räaer (15, 16) der abgesenkten 
Liftachse (4) zur Bremsung beitragen una anctererseits die 
Räder (5, 6) aer Triebachse (3) gegenUberaenen der 

abgesenkten Liftachse (4) biockiergefhrdeter sind. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerae entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU. Sie ist zulässig. 

Gegen den Anspruch genfãb Hauptantrag betehen in forrnaler 
Hjnsicht keine Bedenken. Er enthält im wesentlichen eine 
Zusainmenfassung der in den ursprng1ichen Anspri.chen 1 bis 

3 angegebenen Merkmale una bringt aas Patentbegehren mit 

der notwenaigen Kiarheit zum Ausdruck. 

Zur Frage der Patentfähigkeit ist zunächst zu bemerken, aaI. 

der Gegenstana des Anspruchs 1 neu ist. Keine aer im Ver-
fahren betinalichen Druckschriften of fenbart eine Blockier-

schutzeinrichtung für Nutzfahrzeuge mit einer als Doppel-

achse ausgebildeten Hinterachse, bei der lediglich die 
Räder aer Triebachse mit jeweils einem Sensor Uberwacht 
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weraen, während die Räder der ale Liftachee ausgebilaeten 
Nachlaufachse seitenweise getrennt in Abhngigkeit von der 
Regelung ace Bremscirucks am betreffenaen Rad der Triebachse 
mit einem reduzierten Bremaaruck beaufschlagt weraen. Die 
Neuheit jet in Ubrigen von ocr BeschwerciefUhrerin nicht 
bestritten worcien, weshaib cc hierzu keiner weiteren 
Erörterung beciarf. 

4. 	Hinsichtlich ace Erforaernisses aer ertinoeriachen Tätig- 
keit besteht folgenue Sachlage: 

4.1 Der Ciberbegriff des Anspruchs 1 bezieht sich auf aen Stand 
ocr Technik gemL aer DE-A- 2 545 593, Fig. 4 una Seiten 16 
una 17. Hieraus jet eine Blockierschutzeinrichtung fUr 
Nutzfahrzeuge mit arei Achsen bekannt, bei aer die beiden 
hinteren Achsen ale Trieb- bzw. Nachlaufachse ausgebilaet 
sind und nur die Antriebewelle der Triebachse sensiert 
wiro. In Abhngigkeit von den Signal des Sensors wird Uber 
ein den beiden Hinterachsen gelneinsames Drucksteuerventil 
ocr Bremsaruck aller vier Hinterrder geregelt, una zwar 
jeweils in aerselben Hie. Ein Blockieren der Räaer ocr 
Nachlaufachse 1Lt sich mit aieser Einrichtung nicht mit 
Sicherheit ausschlieIen. Auch wira - wegen ace Sensierens 
Qer Antriebawefle und nicht ocr Racier - ein eventuelles 
unterschiealiches Verhalten der Racier aer Triebachse nicht 
berUcksichtigt. 

4.2 Hiervon ausgehena wird cue durch den Gegenstana des An-
spruchs 1 zu lösenae Aufgabe ciarin gesehen, unter Beibe-
haltung eines mglichst einfachen Regelsystems (auch bei 
aer DE-A- 2 545 593 hanaelt cc sich urn ein einfaches 
System) eine ausreichenae Blockierschutzregelung sowohi aer 
Räder ocr Antriebsachse ale auch aer Räaer aer Nachlauf-

achse sicherzustellen. 
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-4 	

4.3 Zur Losung kdieser Aufgabe werden im kennzeichnenaen Tell 
des Anspruchs 1 folgende Merua1e angegeben (wobei die 

Glieaerung gemJ aer angefochtenen Entscheidung Ubernozzunen 

wird): 

die Nachlaufachse ist eine Li±tachse; 

die beiden Räder cler Triebachse sind mit je einem 
Sensor versehen; 

aurch aas jeweils sensierte Achsenrad ist die seiten-
weise Regelung des Bremsarucks des entsprechenden, in 

gleicher Spur laufenaen Rades cier Liftachse Uber em 
gexneinsaxnes Drucksteuerventil bestimint; 

a) 	es sinci Mittel verwendet, aurch die cue Bremswirkung 

auf die Räaer der I.ftachse gegenUber aer Bremswirkung 
auf die Rider aer Triebachse reduziert ist. 

4.4 	Hinsichtlich der vorstehenden Merkinale a), b) unci c) 1st 
bereits in der Entscheiaung T 10/81 festgesteilt woraen, 

daI ihnen weder für sich noch in ihrer Vereinigung eine 
erfinderische Beaeutung zukommt. Die Kaxnmer schliebt sich 

aieser Beurteilung an. 

4.5 	Die Ausbildung einer Nachlaufaclrse als Liftachse 1st allge- 
mein bekannt (vgl. Spalte 1, Zeilen 24 bis 33 des Streitpa-

tents sowie DE-A- 2 439 588). Im Ubrigen hat clieses Nerkmal 

mit aer Lösung der gesteliten Aufgabe riichts zu tun. Es war 

lediglich auf Grund aer Vorschrift aer Regel 29 (1) (a) in 

cien kennzeichnenden Teil zu nehmen, da bei aer DE-A- 
2 545 593 cue Nachlaufachse keine Liftachse ist. Die Be-

schwerdegegnerin hat hierzu zwar in der mUnauichen Ver-

handlung die Auffassung vertreten, dat diesem Merkmal bei 

cier Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit insofern einé 
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gewisse Becleutung zukozmne, ale hieraurch eine LUcke im 
Stana Qer Technik geschlossen werae, oem aueweislich aer 
zur VerfUgung stehencien Druckechriften nicht entnozumen 
werden k5nne, wie ems einfache und wirksame Blockier-
schutzeinrichtung speziell bei Nutzfahrzeugen mit ala 
Liftachse ausgebilaeter Nachlaufachse auszubilaen jet. Sie 
hat jedoch nichts vorgetragen, was auf besonaere Schwierig- 
keiten ooer sonatige Umstânde schliek.en lie6e, aie der 
Anwenciung etner Blockierschutzeinrichtung aer im Anspruch 1 
angegebenen Art speziell bei einem Fahrzeug mit Liftachse 
entgegengestanQen haben k&nten. Auch oie Kammer kann aer-
artigf Umstánae nicht erkennen. 

4.6 	Die Merkinale b) und c), nän*lich aas Sensieren ocr Raer nur 
einer aer Acheen, unU zwar einer 'Iriebachee, und Qas sei-
tenweise Regein des Bremsaruckes eines Raaes aieser Achse 
una aes jeweils in aer gleichen Spur laufenaen Raaes aer 
Nachlaufachse Uber ein gemeinsames Drucksteuerventil, ama 
aus aer GB-A- 1 488 287, Fig. 6 bekannt. In der Anwenaung 
aieses Regelprinzips aut ei.n Fahrzeug mit einer ale Lift-
achse ausgebiloeten Nachlaufachse kann nichts Erfinaeri-
aches gesehen weraen. Selbstverstänalich wira aer Fachmann 
im vorliegencien Fall aie Räier ocr angetriebenen voraeren 
Achse sensieren una nicht wie bei aieser Entgegenhaltung 
die Raer aer hinteren Achse, aa letztere ale Littachse 
ausgebilciet una in Leerlastzustand ohne Funktion jet. Em 
Sensieren aer Räder dieser Achse wire daher im Leerlast-
zustand wirkungslos und ein Blockierschutz cier RAaer aer 
'Iriebachee in Qiesem Zustana nicht gegeben. 

4.7 Aus aer GB-A- 1 488 287 entniinznt aer Fachmann ferner aen 
oem vorliegenden MerJanal a) zugrundeliegencien aligemeinen 
Geaanken, in Falle aes Sensierens cler Racier von nur einer 
der beiaen Achsen bewu(t aafür zu sorgen, oak. ciiese Racier 
eine höhere Blockierneigung haben ale die nicht sensierten 
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Raer (vgf. Fig. 6 (ma Spalte 4, Zeilen 86 bis 108). Wie 
aus ciieser Entgegenhaltung hervorgeht, wira durch aie ge-
nannten Mabnahmefl eine einf ache, kostengUnstige und aennoch 
zuverlãssig wirksanie Blockierschutzregelung gewhrleistet. 
Gerade aies wird gemJ der dem Streitpatent zugrunde-

liegenden Aufgabe im vorliegenden Fall angestrebt (vgl. 
vorsteheriden Punkt 4.2). Es war daher für den Fachmann 
naheliegend, von dieser prinzipiellen Idee zur Lösung der 
gesteliten Aufgabe Gebrauch zu machen. 

4.8 Die Erhhung der Blockierneigung der nicht sensierten Räaer 
wira bei aer Blockierschutzeinrichtung gemäI Fig. 6 der 

GB-A- 1 488 287 allerdings nicht aurch eine Reauzierung aes 
Bremsaruckes entsprechena Mericual ci) des vorliegenden An-
spruchs 1 erreicht, sonaern aurch eine erhóhte Belastung 
aer nicht sensierten vorderen Achse. Die Kainmer vermag je-
aoch in aer beanspruchten unterschiealichen praktischen 
AusfUhrung aes aus aer GB-A- 1 488 287 bekannten I$sungs-

prinzips aus nachfolgencten Grnden nichts Erfinaerisches zu 
sehen. 

4.9 Gemäb den im Einspruchsverfahren erstmals genannten Druck-
schriften DE-A- 1 630 048 una "Ingnieurs ae l'Automobile" 

ist es jeweils bei Personenfahrzeugen bekannt, den Brems- 

aruck auf die Hinterrder gegenUber aemjenigen auf die 

Voraerrder zu reduzieren (vgl. die Fig. 1 una Seite 5, 
Abs. 4 cier DE-A-1 630 048 bzw. Fig. 12 "Système 4" aer 
genannten Zeitschri±t). Insbesonaere aus cler Beschreibung 

zu "Système 4", Seite 257, linke Spalte erhält aer Fachmann 

den Hinweis, den durch Sensieren der beiden Voraerrâaer 

ermittelten Bremsaruck aurch Zwischenschaltung eines aas 

Blockieren der Hinterrãder verhindernderi Korrekturglieas 

auf die Hinterräder einwirken zu lassen. Das Korrekturgliecl 

(comensateur) wirkt dabei im Sinne eines Druckininaerers. 

e Manahme gemaL Mera1 d) stand aem Fachniann mithin 

03770 	 . . .1. . . 



8 	 T 156/86 

ebenfalls als Alternative zu aern Vorschlag gemä1 aer GB-A-i 

488 287 (BelastuflgserhhUfl9 aer nicht sensierten Achee) zu 
aern Zweck, aie Blockierneigung der sensierten Achse zu er-
hen, zur Verfigung und konnte nach Beaarf ohne erfinae-
risches Zutun eingesetzt werden. 

4.10 Der Einwana aer Beschweraegegnerin, aa1 bei der Blockier-
schutzeinrichtung nach der genannten Zeitschrift, Fig. 12, 
"Système 4" auch die Hinterraer sensiert weraen una mithin 
eine vorn Gegenstancl des Streitpatents grunasätzlich ab-
weichende Regelung durch Sensieren aller Racier gegeben sei, 
änaert insofern an aer vorstehena aargelegten aligemeinen 
Lehre nichts, als aus aieser &itgegenhaltung kiar hervor- 
geht, daI es sich hierbei urn em. zusätzliche MaLnahme 
hanaelt, die nur in Ausnahmefállen zum Tragen kommt. 

4.11 Auch aas Argument, bei cter Ausfflzrungsform nach "Système 4" 
Qer zitierten Zeitschrift und auch bei cier DE-A- 1 630 048 
handle es sich jeweils urn Blockierschutzeinrichtungen für 
Personenkraftwagen, Qeren Einzelheiten wegen der bestehen-
aen unterschiealichen Verh.1tnisse nicht ohne weiteres auf 
eine Blockierschutzregelung an aer Doppelachse eines Nutz-
fahrzeugs Ubertragen wercien könnten, kann nicht durch-
greifen. Es trif ft zwar zu, aab bei aen relativ welt aus-
einanaerliegenaen Achsen eines PKW einerseits und aen un-
mittelbar hintereinanaer angeoraneten Achsen aer Doppel-
achse eines Nutztahrzeugs anaererseits sowohi aufgruna aer 
StraLenbeschaftenheit ale auch aufgruna aer Lastverteilung 
beim Breniaen unterschiealiche Verhältnisse herrschen 
kbnnen, cioch ist nicht ersichtlich, aaf these Verhãltnisse 
geraae im Fall aer Doppelachse besonciere Schwierigkeiten 
bereiten, die einer Ubertragung von Merkznalen aus einer fir 

einen PKW konzipierten Blockierschutzeinrichtung entgegefl-
stehen kbnnten. Vielmehr o.trften die Schwierigkeiten wegen 
des grôLeren Acheabstands unci der ciamit verbundenen er- 
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h5hten Mbgiichkeit unterschiedlicher Fahrbahnbeschaffen-
heiten una wegen der beim Bremsen auftretenden grOLeren 

Ancierungen aer jeweiligen Achslasten eher aut aer Seite aes 
PKW liegen. Der in beiden 1711en zustänaige Fachmann fVir 
Aritiblockierungssysteme konnte mithin erwarten, dab cue in 

"Systeme 4 "  empfohlene Blockierschutzregelung bei Einsatz 

an cier Doppelachse eines Nutzfahrzeugs ebenfalls 

funktionieren wrde. 

4.12 Auf Gruna des vorstehena dargelegten Sachverhaits kommt die 
Kaxnrner zu dein Ergebnis, dadi aer Gegenstana aes erteilten 

Anspruchs 1 nicht auf einer erfinclerischen Tätigkeit beruht 
(A.rtikel 52 (1) uncl 56 EPU) una dieser Anspruch aaher 
keinen Bestana hat. 

	

5.1 	Der 1nspruch 1 geznáf Hilfsantrag unterscheidet sich vom er- 

teilten Anspruch 1 lediglich durch die Ant Ugung elner S'ir-
kungsangabe, aie die Effekte aer Reduzierung aer Bremswir-
kung auf die Racier aer Liftachse einerseits una auf die 

Racier cier Triebachse andererseits beschreibt. Entgegen aer 
Ansicht der Beschwerdegegnerin wira hieraurch keine Be-

schrânkung aes Patentbegehrens auf ein bestiinmtes Mab der 
Reauzierung.aer Bremswirkung erreicht. Vielmehr ist ciavon 

auszugehen, aaf jeae praktisch in Frage komznenae sinnvolle 
Rauzierung aer Bremswirkung auf die Racer der abgesenkten 

Lj.ftachse aazu fhrt, daf aiese nicht blockieren und aamit 
zur Bremswirkung beitragen, währena bei den sensierten 

Räciern aer Triebachse bewukt eine ErhShung cier Blockier -

gefahr herbeigefUhrt wire. 

	

5.2 	Bei. aer Prüfung aer Patentfãhigkeit des Gegenstanas des 

Anspruchs 1 nach Hauptantrag wuraen cue vorstehenden hir-

kungen unterstelit. hegen aer vôlligen inhaitlichen Ober-

einstiminung zwischen aen Gegenstäncien der Anspr.iche 1 nach 

Haupt- una Hilt santrag einschlieblich aer erremchten hir- 
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kungen gilt das oben unter den PurUcten 4.1 bis 4.12 Gesagte 

auch fr den Gegenstand des Anepruch. 1 nacn Hilfsantrag. 

Dieser ist daher aus den angegebenen GrUnden ebenfalls 

wegen fehlender erfinderischer TUtigkeit nicht patent-

f àhx g. 

6. 	Die AnsprUcne 2 bis 7 sind auf den Anspruch 1 rtickbezogen. 

Sic setzen als abhngige Aneprliche die Gewährbarkeit eines 
sic tragenden unabhängigen Ansprucns voraus. Da es un vor-
luegenden Fall an dieseni Erfordernus fehit, k&inen aucn die 

AnsprUche 2 bis 7 keinen Bestand haben. mm Ubrigen kann die 
Kammer Uber die vorliegenden Antrge nur als Ganzes 

entscheiden. 

Entscheidungsforel 

AU. diesen GrUnden wird entechieden: 

Die angefocntene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europ.uscre Patent 0 002 073 wird widerrufen. 

Der Hilfsantrag wird zurUckgewiesen. 

Der Gesckiäftsstellenbeaxnte: 	Der Vorsitzende: 

F. Cein 	 P. Delbecque 

08 


